
Wir über uns

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist seit mehr

als 65 Jahren als gemeinnütziger Weiterbildungs-

träger auf dem Sektor der beruflichen Aus-, Fort-

und Weiterbildung tätig. Wir sind bundesweit mit

über 400 Kundenzentren vertreten.

Alle Mitarbeiter*innen der DAA verfügen über eine

langjährige fachliche und pädagogische Erfahrung.

Die ständige Aktualisierung fachlicher sowie

methodisch-didaktischer Kenntnisse und

Fähigkeiten ist durch deren regelmäßige

Weiterbildung gewährleistet.

Über 4 Millionen Menschen haben bis heute mit uns

die Voraussetzungen für ihre berufliche Zukunft

verbessert und sich weitergebildet.

Qualitätssiegel

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist nach der

AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung

Arbeitsförderung) zertifiziert und zugelassen für die

Durchführung von Maßnahmen der

Arbeitsförderung.

Sie ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung.

Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

Information und Beratung

Deutsche Angestellten-Akademie

DAA Pflegeschule Aalen

Ulmer Straße 130/3

73431 Aalen

Ihre Ansprechpartnerinnen

Iris Alkoyak / Barbara Kaiser

Telefon 07361 49060-70

E-Mail bfsa.aalen@daa.de

Ihr Weg zu uns
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Altenpflegehilfe

Ausbildung

Staatlich anerkannte*r

Altenpflegehelfer*in 

 



Beginn / Dauer

Die Ausbildung beginnt jährlich am 01.09. und

dauert 1 Jahr.

Ausbildungszeiten

Montag und Dienstag          08:00 Uhr – 16:15 Uhr

Mittwoch und Donnerstag   08:00 Uhr – 15:15 Uhr

Freitag                                 08:00 Uhr – 13:00 Uhr

Sie umfasst mindestens 720 Unterrichtseinheiten an

der DAA Pflegeschule und mindestens 850 Stunden

beim Ausbildungsträger. Praktische und theoretische

Ausbildung finden im Wechsel (Blockunterricht) statt.

Ausbildungsgebühren / finanzielle

Förderung

Es besteht Schulgeldfreiheit.

Die Teilnehmer*innen erhalten während der gesamten

Zeit eine Ausbildungsvergütung durch die Einrichtung,

gegebenenfalls auch eine Förderung durch die

Agentur für Arbeit / das Jobcenter.

Anmeldeunterlagen

Fordern Sie bitte unsere Bewerbungsmappe an!

Sie erhalten nach Prüfung der Zulassungsvor-

aussetzungen eine Einladung zu unserem

Bewerbertag.

Berufsbild

Die vielseitigen Aufgaben der Altenpflegerhelferin /

des Altenpflegerhelfers bestehen aus pflegerischen

und ganzheitlich betreuenden Hilfen für ältere und

pflegebedürftige Menschen.

Lehrgangsinhalte

Theoretische Ausbildung

Beispiele aus den Lernbereichen / Lernfeldern:

• alte Menschen personen- und situationsbezogen

pflegen

• Pflege durchführen und dokumentieren

• Unterstützung bei der Wohnraum- und

Wohnumfeldgestaltung

• Unterstützung bei der Tagesgestaltung und bei

selbstorganisierten Aktivitäten

• Berücksichtigung von rechtlichen und

institutionellen Rahmenbedingungen

• Deutsch, Religion/Ethik, EDV

Ihre Teilnahme ist entsprechend den aktuell gültigen

Vorgaben der Ministerien sowohl in Präsenz als auch

in digitaler Form möglich.

Praktische Ausbildung

• in Einrichtungen der stationären Altenhilfe im Sinne

§71 SGB XI Abs.2  oder

• in einer ambulanten Pflegeeinrichtung im Sinne §71

SBG XI Abs.1

Mit diesen Einrichtungen wird für die gesamte

Ausbildungszeit ein Ausbildungsvertrag geschlossen.

Lehrgangsabschluss

Die Ausbildung schließt mit einer staatlichen Prüfung

durch das Regierungspräsidium Stuttgart ab.

Zugangsvoraussetzungen

Zugangsvoraussetzungen

• mindestens Hauptschulabschluss oder der

Nachweis eines gleichwertigen Bildungsstandes

• gesundheitliche und persönliche Eignung

• ausreichend deutsche Sprachkenntnisse

• schriftliche Bestätigung des praktischen

Ausbildungsbetriebs (Ausbildungsvertrag)

 

 Persönliche Voraussetzungen

• Lernfähigkeit und Lernbereitschaft

• Einfühlungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit

und Geduld

• praktische Fähigkeiten

Zum besseren Einblick in das spätere Berufsfeld

empfehlen wir ein Pflegepraktikum in einer

stationären Altenpflegeeinrichtung oder einer

ambulanten Einrichtung.

Nach bestandenem Abschluss dieser

Ausbildung erwirbt man die

Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung zur

Pflegefachfrau / zum Pflegefachmann.


